
Düsseldorf erklärte seinerzeit den Totalverzicht auf nachehe-
lichen Unterhalt für sittenwidrig gem. § 138 BGB, eine Total-
nichtigkeit des Vertrages gem. § 139 BGB lehnte das Gericht
ab. Die Beweislast für die Vermutung, dass die Nichtigkeit
einer Klausel den gesamten Vertrag ergreife, werde durch die
in dem Vertrag enthaltene Salvatorische Klausel umgekehrt.
„Ein bisschen sittenwidrig?“ titelte Sanders4 in einer Bespre-
chung des Beschlusses seinerzeit im Lichte des grundlegen-
den Urteils des BGH5 vom 11.2.2004.
Der BGH hatte in dem vorzitierten Urteil allerdings in einem
„obiter dictum“ angedeutet, ein sittenwidriger Ehevertrag
könne „ganz oder teilweise“ unwirksam sein. Mit seinem
Urteil hatte sich der BGH somit in der Frage, ob die Sitten-
widrigkeit eine Unwirksamkeit des Gesamtvertrages – trotz
Salvatorischer Klausel – nach sich ziehe (so das OLG Mün-
chen in der Vorinstanz6), noch nicht festgelegt.
Mit seiner Entscheidung vom 17.5.2006 entschied der BGH nun
auch in dieser noch offenen Frage. Er ist der Auffassung, dass
die Nichtigkeit einer vertraglich geregelten Scheidungsfolge
den Gesamtvertrag erfasse und eine Teilnichtigkeit grundsätz-
lich ausscheide. Umstände und Wirkungen eines Ehevertrages
müssen insgesamt gewürdigt werden, sodass wegen der Ein-
heitlichkeit aller in der Zusammenschau geregelten Eheschei-
dungsfolgen die Nichtigkeit einer Regelung auch die weiteren
Vereinbarungen (zum Versorgungsausgleich, Güterrecht etc.)
in den Abgrund der Unwirksamkeit reißt. Die Salvatorische
Klausel ändert daran nichts, ebenso wenig wie die Tatsache,
dass ein Notar hinreichend über den Inhalt und die Konsequen-
zen des Vertrages belehrt hat.7

Einen zweiten wesentlichen Punkt stellt der Beschluss gleich-
zeitig fest: Der Versorgungsausgleich ist in gleicher Weise
dem Kernbereich der Scheidungsfolgen zuzuordnen wie der
nacheheliche Unterhalt. Der in § 1361 Abs. 1 S. 2 BGB
geregelte Anspruch auf Vorsorgeunterhalt sei hierfür keine
Kompensation, weil er erst ab Rechtshängigkeit des Schei-
dungsantrages verlangt werden kann, also die Altersversor-
gungsanwartschaften, die während der Ehe begründet wurden,
nicht erfasst. Damit gehört der Altersvorsorgeunterhalt, wie
bereits im Urteil vom 11.2.2004 festgestellt, nicht zum Kern-
bereich der Ehescheidungsfolgen, wohl aber der Versor-
gungsausgleich.

Ingeborg Rakete-Dombek,
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Leistungsf�higkeit im Rahmen des
Elternunterhalts

§§ 1601, 1603 Abs. 1 BGB; §§ 2 Abs. 2, 41, 61, 90
Abs. 2 Nr. 9 SGB XII; § 2 Abs. 1 GSiG; §§ 2 Abs. 2, 68,
88 Abs. 2 Nr. 8 BSHG

a) Auch im Rahmen des Elternunterhalts muss der Unter-
haltsschuldner grunds�tzlich den Stamm seines Ver-
mçgens einsetzen. Einschr�nkungen ergeben sich aber

daraus, dass nach § 1603 Abs. 1 BGB sonstige Verpflich-
tungen des Unterhaltsschuldners zu ber�cksichtigen
sind und er seinen eigenen angemessenen Unterhalt ein-
schließlich einer angemessenen Altersvorsorge nicht zu
gef�hrden braucht (im Anschluss an das Senatsurteil vom
21.4.2004 – XII ZR 326/01 – FamRZ 2004, 1184).
b) Dem Unterhaltsschuldner steht es grunds�tzlich frei, in
welcher Weise er neben der gesetzlichen Rentenver-
sicherung Vorsorge f�r sein Alter trifft. Sichert er den
Fortbestand seiner gegenw�rtigen Lebensverh�ltnisse
durch Sparvermçgen oder �hnliche Kapitalanlagen, muss
ihm davon jedenfalls der Betrag verbleiben, der sich aus
der Anlage der ihm unterhaltsrechtlich zuzubilligenden
zus�tzlichen Altersvorsorge (bis zu 5 % des Bruttoein-
kommens beim Elternunterhalt) bis zum Renteneintritt
erg�be (Fortf�hrung der Senatsurteile vom 19.2.2003 –
XII ZR 67/00 – FamRZ 2003, 860 und vom 14.1.2004 – XII
ZR 149/01 – FamRZ 2004, 792).

BGH, Urt. v. 30.8.2006 – XII ZR 98/04 (OLG M�nchen, AG
Dillingen)

Die Entscheidung ist abgedruckt in FamRZ 2006, 1511 (m.
Anm. Klinkhammer S. 1516).

Bar- und Betreuungsunterhalt f�r
minderj�hriges Kind im Haushalt des
Unterhaltsschuldners

§§ 1603 Abs. 2 S. 1, 1606 Abs. 3 S. 2, 1610 Abs. 1
und 2 BGB

a) Schuldet ein Elternteil nach dem Tod des anderen
Elternteils seinem ausw�rts untergebrachten minderj�h-
rigen Kind neben dem Barunterhalt auch Betreuungs-
unterhalt, so ist der Betreuungsunterhalt grunds�tzlich
pauschal in Hçhe des Barunterhalts zu bemessen. F�r
einen davon abweichenden Betreuungsbedarf tr�gt der-
jenige die Darlegungs- und Beweislast, der sich darauf
beruft.
b) Von dem dann insgesamt geschuldeten Bar- und Be-
treuungsunterhalt sind die Halbwaisenrente und das Kin-
dergeld in voller Hçhe als bedarfsdeckend abzuziehen.

BGH, Urt. v. 30.8.2006 – XII ZR 138/04 (OLG Hamm,
AG Hamm)

Die Entscheidung ist abgedruckt in FamRZ 2006, 1597 (m.
Anm. Born).
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4 FF 2004, 249.
5 FF 2004, 79.
6 FF 2003, 30.
7 So schon BGH NJW 2004, 930.


